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Vorwort 

 

 

 

Liebe KLJBler*innen, 

dass ihr für eure KLJB-Ortsgruppe aktiv seid, ist nicht nur gut für euch und eure Ortsgruppe, 

sondern auch ein wichtiger Teil der Dorfgemeinschaft und des gesellschaftlichen Zusammen-

lebens. Euer ehrenamtliches Engagement ist auch für uns als Diözese bedeutsam. Deshalb 

wollen wir euch mit dieser Arbeitshilfe die Arbeit im Verein erleichtern bzw. Antworten auf 

häufige Fragen geben. 

Zum KLJB-Alltagsleben gehören verschiedene Veranstaltungen wie der Erntedankgottes-

dienst, die Tannenbaumaktion, die große KLJB-Party, das Osterfeuer und noch vieles mehr. 

Die Organisation und Durchführung dieser Aktionen bedeuten leider nicht nur eine Menge 

Spaß für euch, sondern bringen auch Verantwortung mit sich. Insbesondere als Vorstand ist 

es daher wichtig, sich im Vorfeld mit gewissen Fragen auseinanderzusetzen: 

• Welche Rechte und Pflichten haben wir als Ortsgruppe? 

• Müssen wir eine Steuererklärung abgeben? 

• Wie können wir unsere Aktionen finanzieren? 

• Können wir Spenden sammeln?  

• Wie ist unsere Ortsgruppe versichert? 

• Wie organisieren wir Veranstaltungen und sind rechtlich auf der sicheren Seite? 

• … 

Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Arbeitshilfe einige Antworten zur Verfügung stellen, 

Ansprechpartner*innen vermitteln und euch damit helfen können. Bei weiteren Fragen oder 

genaueren Erklärungen dürft ihr euch natürlich persönlich an uns wenden. 

Wir wünschen euch weiterhin viele tolle Veranstaltungen in eurer Ortsgruppe und freuen uns 

über eure Mitarbeit in der KLJB. 

Euer Diözesanteam 

der KLJB im Bistum Osnabrück 
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Teil 1 

Grundlagen 
für  

Vereine 
 

 

 

 

 

 



 

Vereinsrecht 

 

 

 Grundlagen zum Vereinsrecht 

KLJB-Ortsgruppen sind automatisch Vereine im Sinne des 

Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Hierbei wird zwischen 

a) rechtsfähigen (= eingetragenen Vereinen, kurz e.V.) und 

b) nicht rechtsfähigen Vereinen unterschieden. 

 

In der Regel sind KLJB-Ortsgruppen keine eingetragenen 

Vereine und somit als Verein nicht rechtsfähig. 

 

Das Eintragen des Vereins im Vereinsregister bringt vor al-

lem rechtliche Vorteile. Durch die Rechtsfähigkeit kann der 

Verein z. B. Kauf- und Darlehensverträge abschließen, 

Grundstücke besitzen, klagen und haften. 

Der Zweck der KLJB-Ortsgruppen ist in der Regel „ideell“. 

Dies bedeutet, dass ihr keine wirtschaftlichen Zwecke ver-

folgt. Somit könntet ihr euch beim Finanzamt die Gemein-

nützigkeit anerkennen lassen, wodurch ihr vor allem steu-

erliche Vorteile bekommt. 

Ein gemeinnütziger Verein muss selbstlos tätig sein. Das 

heißt, dass der Verein nicht gewinnorientiert handeln bzw. 

unverhältnismäßig hohe Rücklagen bilden darf. Er muss 

seine Gelder vorrangig für die in der Satzung genannten 

Zwecke verwenden und bei Auflösung sein Vereinsvermö-

gen einem*r anderen gemeinnützigen Verein/ Institution 

zukommen lassen.  

Jede KLJB-Gruppe sollte eine Satzung haben, die vom Diö-

zesanvorstand genehmigt werden muss. Beim Erstellen der 

Satzung kann euch das Diözesanbüro beraten. 

 

 

 

 

Was bedeutet 

nicht rechtsfä-

hig? 

Der Verein kann 

nicht selbst Träger 

von Rechten und 

Pflichten sein. 

 

Weitere Infos: 

Kapitel Gemein-

nützigkeit 

Weitere Infos: 

KLJB Diöze-

sanbüro 
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Der eingetragene Verein (e.V.) 

 

 

Eintragung als e.V. 

 

Ein Verein kann in das Vereinsregister eingetragen werden, es be-

steht aber keine Pflicht zur Eintragung. 

- Auch nicht eingetragene Vereine gelten als Verein.  

- Ein eingetragener Verein ist nicht automatisch gemein-

nützig.  

Die Eintragung hat klare Vorgaben. Für die Gründung eines einge-

tragenen Vereins braucht ihr mindestens sieben Mitglieder, eine 

Satzung und einen Vorstand. Wenn ihr all das habt, könnt ihr die 

Eintragung beim Amtsgericht beantragen. Hilfe bekommt ihr hier-

bei im KLJB-Diözesanbüro oder von einem Notar. 

 

Rechtsfähigkeit 

 

Durch die Eintragung erhaltet ihr die Rechtsfähigkeit. Im Rechts-

system wird hierbei zwischen natürlichen Personen (also „dir und 

mir“) und juristischen Personen (z. B. eingetragenen Vereinen) un-

terschieden. Konkret bedeutet Rechtsfähigkeit für einen Verein, 

dass er auf seinen (eingetragenen) Namen Besitz erwerben und 

Verbindlichkeiten eingehen sowie vor Gericht klagen und auch ver-

klagt werden kann. 

 

Vorteile Nachteile 

o Vermögen kann erworben werden 

o das Vermögen gehört nicht seinen Mitglie-

dern, sondern dem Verein 

→ eventuelle Schulden des Vereins sind nicht 

die Schulden der Mitglieder, sondern die des 

Vereins 

o Der e. V. kann im eigenen Namen klagen 

und Verbindlichkeiten eingehen 

o Haftung: bei Schäden aus nicht selbstver-

schuldetem Handeln kann nicht auf das 

Vermögen des Handelnden (Vorstands-

mitglied) zurückgegriffen werden 

o Es gibt klare Anforderungen an den Ver-

ein bspw. einen höheren Verwaltungsauf-

wand 

o Änderungen im Vorstand und an der Sat-

zung müssen dem Amtsgericht gemeldet 

werden 

→ es entstehen regelmäßig Kosten 

o Die Rechtsfähigkeit wird einem Verein 

entzogen, wenn die Mitgliederzahl unter 

drei sinkt (§73 BGB) 

o Der e. V. unterliegt hinsichtlich der Ge-

schäftsführung und der Mittelverwendung 

der Kontrolle des Finanzamtes 

 

Tipps für KLJB-

ler*innen 

Eine Eintragung als 

e. V. bringt viele 

Vor- und Nachteile 

mit sich. Prüft also, 

ob sich die Eintra-

gung bei entspre-

chendem Mehrauf-

wand für euch 

lohnt.  

 



 

Gemeinnützigkeit 

 

 

 Nicht jeder Verein ist automatisch auch ein gemeinnüt-

ziger Verein. Ein gemeinnütziger Verein hat steuerli-

che Vorteile. 

Voraussetzungen zur Anerkennung der Gemeinnüt-

zigkeit sind eine entsprechende Satzung und eine Kas-

senführung, aus der deutlich wird, dass die Mittel aus-

schließlich und unmittelbar für den gemeinnützigen, 

mildtätigen oder kirchlichen Zweck der Satzung ver-

wendet werden. Die Gemeinnützigkeit muss beim Fi-

nanzamt beantragt werden. 

  

Vorteile Nachteile 

o Spendenquittungen können selbst ausge-

stellt werden,  

o Es ist keine Kapitalertragssteuer fällig 

o Es gibt eine höhere Körperschaftssteuer-

grenze (Umsatz: 35.000 Euro und Ge-

winn: 5.000 Euro) 

o regelmäßiges Erstellen und die Abgabe 

von Steuererklärungen beim Finanzamt 

o eine zeitnahe Verwendung von Geldern 

für den Vereinszweck 

o keine hohen Rücklagen/ Rückstellungen 

o anspruchsvollere Kassenführung 

Die Ein- und Ausgaben des Vereins sind in 

die folgenden vier Bereiche aufzuteilen: 

•Ideeller Bereich  

(z. B. Spenden, Mitgliedsbeiträge, Zu-
schüsse) 

• Vermögensverwaltung  

(z. B. Zinsen, Mieten) 

• Zweckbetrieb  

(z. B. Teilnehmer*innenentgelte) 

•Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 

(z. B. Leihgebühren, Feten) 

 

 

Gemeinnützigkeit 

Gemeinnützig können nur 

Körperschaften im Sinne 

des Körperschaftsgesetzes 

sein (Vereine, GmbHs, 

AGs, Stiftungen u. a.) 

 

Weitere Infos: 

KLJB Diözesanbüro 
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Satzung 
 

 

Folgende wesentliche Punkte des Vereins werden in der 

Satzung beschrieben: 

 

• Name, Sitz und Geschäftsjahr 

• Vereinszweck 

• Mitgliedschaft und Beiträge 

• Organe des Vereins 

• Änderungen 

• Auflösung des Vereins 

 

Die Satzung muss vom Diözesanvorstand genehmigt wer-

den. Eine Mustervorlage für eine Satzung erhaltet ihr auf 

unserer Homepage oder vom Diözesanbüro. 

 

Die wesentlichen Vereinsorgane sind der Vorstand und die 

Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung ist das 

höchste beschlussfassende Organ des Vereins und hat somit 

über alle Angelegenheiten des Vereins zu bestimmen. 

 

Da ein Verein aber praktisch handlungsfähig bleiben muss, 

wird ein Großteil der Aufgaben anderen Organen - vor al-

lem dem Vorstand - übertragen. Durch die Mitgliederver-

sammlung wird der Vorstand, als Leitung des Vereins, ge-

wählt.  

Mit der Wahl erhalten die Vorstandsmitglieder Aufgaben, 

die häufig in der Satzung geregelt sind. 

Laut Gesetz ist der Vorstand der gesetzliche Vertreter des 

Vereins. 

Somit  kann der Vorstand auch für seine Tätigkeiten für 

den Verein haften. Das bedeutet, wenn die Vorstandsmit-

glieder im Sinne des Vereins handeln und ihre Pflichten 

sorgfältig wahrnehmen, haften sie nur bei Schäden, die 

vorsätzlich oder grob fahrlässig entstehen. 

 

 

 

 

Tipps für  

KLJBler*innen 

Wenn ihr eure Sat-

zung nicht vorliegen 

habt, dann fragt bei 

eurer Bank oder dem 

Diözesanbüro nach. 

Dort sind sie häufig 

hinterlegt. 

 

 Achtung! 

Eingetragene Vereine 

(e. V.) müssen Sat-

zungsänderungen im 

Vereinsregister ein-

tragen lassen, erst 

mit der Eintragung ist 

eine Änderung gültig. 

 

Haftung 

Für das eigene Ver-

schulden (teilweise 

auch das Verschul-

den anderer) Ver-

antwortung über-

nehmen /belangt 

werden. 



 

Mitgliederversammlung 

 

 

 Die Mitgliederversammlung (auch Generalversammlung) ist 

das höchste beschlussfassende Organ des Vereins und hat so-

mit über alle Angelegenheiten des Vereins zu bestimmen.  

Alle Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Durchfüh-

rung einer Generalversammlung sind in der Satzung be-

schrieben (z. B. Form und Frist der Einberufung, Vorgaben 

zu Tagesordnungspunkten).  

Zu empfehlen ist, dass eine jährliche Mitgliederversammlung 

stattfindet und zudem der folgende Ablauf: 

 

TOP 1: Begrüßung  

TOP 2: Impuls (kann) 

TOP 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit 

TOP 4: Beschließen der Tagesordnung 

TOP 5: Genehmigung des Protokolls vom Vorjahr 

TOP 6: Jahresbericht 

TOP 7: Kassenbericht 

TOP 8: Kassenprüfbericht 

TOP 9: Entlastung des Vorstandes 

TOP 10: Anträge (falls vorhanden) 

TOP 11: Satzungsänderungen (falls geplant) 

TOP 12: Wahlen 

TOP 13: Verschiedenes 

TOP 14: Schluss der Versammlung 

 

Der Bericht des Vorstands ist ein besonders bedeutsamer 

Punkt einer Mitgliederversammlung. Er liefert die Antwort 

auf die Frage: „Was hat der Vorstand im Berichtszeitraum 

getan, um die Vereinsziele und die Wünsche der Mitglieder 

zu verwirklichen?“ Der Bericht bezieht sich zum einen auf 

den Inhalt der Arbeit (TOP 6) und zum anderen auf die Fi-

nanzen (TOP 7). Nach den Berichten wird i. d. R. der Vor-

stand entlastet. Damit kann der Vorstand grundsätzlich (nur 

in Ausnahmefällen) nicht mehr für die Tätigkeiten in dem Be-

richtsjahr haftbar gemacht werden. 

Weitere Infos: 

KLJB Diözesanbüro 

Beschlussfähigkeit 

Die Zahl der anwe-

senden Mitglieder ist 

relevant, wenn die 

Satzung eine be-

stimmte Mindestan-

zahl anwesender Mit-

glieder vorschreibt. 
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Kassenführung 

 

 

Ein Verein sollte ein Vereinskonto und eine Barkasse 

haben.  

 

Durch die Vorlage eurer Satzung bei der Bank könnt 

ihr ein Konto für den Verein anlegen lassen, sodass 

dies nicht über eine Privatperson laufen muss. Denkt 

bei der Einrichtung des Kontos daran, einen Freistel-

lungsauftrag zu stellen. Sprecht dafür eure Bank an, 

bei der ihr das Konto eingerichtet habt/ einrichten 

wollt. Dazu benötigt ihr eine von eurer Mitglieder-

versammlung beschlossene Satzung und das Proto-

koll der letzten Generalversammlung mit Vorstands-

wahlen. Wenn ihr das Konto als Verein einrichtet, 

spart ihr die Kapitalertragssteuer und eventuell an-

fallende Kontoführungsgebühren. Banken betreuen 

viele Vereine und können euch bei dieser Thematik 

sicherlich weiterhelfen.  

 

Bei der Kassenführung solltet ihr unbedingt beach-

ten, dass ihr keine Buchung ohne Belege durchführt 

und kein Geld ohne Quittung herausgebt, damit eure 

Kasse auch ordentlich geführt wird. Wir empfehlen 

euch pro Geschäftsjahr einen Ordner anzulegen, in 

dem das Kassenbuch/die Kontoauszüge und die ent-

sprechenden Belege chronologisch abgelegt sind. 

Dies erleichtert die Kassenprüfung am Ende des Jah-

res. Bei ordnungsgemäßer Führung können die Kas-

senprüfer*innen dann auf der nächsten Generalver-

sammlung die Entlastung des Vorstandes beantra-

gen.   

 

Wichtig: Die Quittungen und Belege müssen 10 

Jahre aufgehoben werden.  

 

 

 

 

Was bedeutet Kas-

senführung? 

Die Kassenführung hat 

zur Aufgabe, alle Einnah-

men und Ausgaben 

schriftlich in einer sinn-

vollen und vollständigen 

Auflistung festzuhalten. 

Dies muss laufend ge-

schehen.  

Freistellungsauftrag 

Ein Freistellungsauftrag ist 

die Anweisung einer pri-

vaten Person an seine 

Bank, Kapitalerträge vom 

automatischen Steuerab-

zug freizustellen. Das ist 

aber nur bis zu einem Be-

trag von 801€ möglich. 

Der darüber liegende Be-

trag wird dann wieder 

versteuert. 

  

Tipps für  

KLJBler*innen 

Keine Buchung ohne Beleg 

Kein Geld ohne Original-

quittung herausgeben 

Quittungen und Belege 10 

Jahre aufbewahren 

Jährliche Kassenprüfung 

(von KLJB-Mitgliedern, 

nicht vom Vorstand) 

 

Weitere Infos: 

Finanzamt, Bankfiliale 

 



 

Steuern 

 

 

Auch Steuern können für euch als Verein ab einem bestimmten 

Jahresumsatz/ -gewinn relevant sein. Einen kleinen Überblick er-

haltet ihr in der folgenden Tabelle: 

Umsatzsteuer Falls ihr über die Grenze von 22.000 € Jahresum-

satz (durch Feste, sonstige Einnahmen) kommt, 

fallen Umsatzsteuern für euch an.  

Kapitalertrags-

steuern 

Auf Zinserträge und alle anderen Kapitalerträge 

müssen Kapitalertragssteuern (ca. 25%) bezahlt 

werden. 

Als Verein kann man sich mit einem Freistellungs-

auftrag bis zu einer Grenze von aktuell 801 Euro 

davon befreien lassen.  

Geht wie folgt vor: 

 

Gemeinnützigkeit an-

erkannt und/oder 

e.V.  

(Vereinskonto/Konto 

auf Namen der KLJB) 

Holt euch vom Fi-

nanzamt  eine „Nicht-

Veranlagungsbeschei-

nigung“ und zeigt sie 

bei der Bank vor 

 

Weder gemeinnützig, 

noch e.V. 

(evtl. Konto auf Na-

men einer Privatper-

son) 

 

Legt eure Satzung bei 

der Bank vor und lasst 

euer Konto auf Na-

men der KLJB laufen 

(nicht Privatperson!) 

 

Vergnügungs-

steuer 

Manche Kommunen (Gemeinde oder Städte) er-

heben bei öffentlichen Veranstaltungen/ Festen 

eine Vergnügungssteuer, die bis zu 30% des Ein-

trittspreises ausmachen kann. Informiert euch vor 

eurer Veranstaltung bei eurer Kommune, ob dies 

der Fall ist um die Kosten einzuplanen. 

Körper-

schafts-steuer 

Vereine sind verpflichtet  Körperschaftssteuer zu 

zahlen. Diese wird auf Gewinne (aus wirtschaftli-

chem Betrieb) ab einer Höhe von 5.000 € fällig. 

 

 

Tipps für  

KLJBler*innen 

Stellt einen Freistel-

lungsauftrag für das 

Vereinskonto. 

Bedenkt bei eurer 

Planung die Vergnü-

gungssteuer. 

Lasst euch bei Fra-

gen von einem Steu-

erberater helfen. 

 

Gewinn 

Der Gewinn wird 

ermittelt, indem 

von euren Einnah-

men die Ausgaben 

abgezogen werden. 

 

Umsatz 

Der Umsatz schließt 

alle Einnahmen im 

wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetrieb unab-

hängig von den Aus-

gaben ein. 
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Versicherung 

 

 

Versicherung bei Veranstaltungen 

Ob bei Fahrten oder Partys, bei denen ihr euch etwas  

ausleiht oder Aktionen, bei denen Personen besonders abgesichert werden müssen, ist es 

immer sinnvoll, wenn ihr im Vorhinein überprüft, welche Versicherungen ihr bereits habt 

und wie sie eure Aktion abdeckt. Manchmal lohnt es sich eine neue Versicherung abzu-

schließen. Da es viele verschiedene Versicherungen und nicht eine Standardlösung für 

Ortsgruppen gibt, informiert euch bitte speziell für euren Verein oder eure Veranstaltung. 

Gerade bei größeren Partys ist es bspw. entscheidend, ob ihr Veranstalter seid und die 

Haftung übernehmt oder ob dies ein*e Festwirt*in/ Firma übernimmt. Unsere Empfeh-

lung ist es, dass ihr diesen Part einem Dritten übergebt.  

 

Sammelversicherung des Bistums   

Das Bistum Osnabrück hält eine Sammelversicherung, der alle Mitglieder der KLJB ange-

hören. Wenn ein Versicherungsfall eintritt, solltet ihr diesen unmittelbar im KLJB-Diöze-

sanbüro melden. Wir setzen uns mit der Versicherungsabteilung des Bistums in Verbin-

dung und kümmern uns um euer Anliegen. Jeder Fall unterscheidet sich durch viele Klei-

nigkeiten und Ereignisse. Daher können wir keine allgemeingültigen Informationen her-

ausgeben. Ihr könnt euch bzgl. Versicherungen auch gerne von der Versicherungsabtei-

lung des Bistums beraten lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Infos: 

KLJB Diözesanstelle; 

BGV Versicherungsabteilung 

 



 

Finanzierungsmöglichkeiten 

 

 Bei einigen Anschaffungen oder Planungen werden manchmal 

größere Geldsummen benötigt. Dafür könnt ihr nicht nur 

eure eigenen Mittel (z. B. Mitgliederbeiträge) nutzen, denn es 

gibt häufig noch andere Möglichkeiten zur Unterstützung eu-

res Projektes. Einige Beispiele stellen wir hier kurz vor. 

Mitgliedsbeiträge 

- Einzugsermächtigungen (einfach und schnell) 

- Geringerer Beitrag für ehemalige KLJBler*innen (z.   B. 

Fördermitgliedschaft ab 30 Jahren) 

Politische Gemeinde 

- Zuschüsse für Aktionen 

- Projektförderung 

- Fester jährlicher Beitrag  

Kirchengemeinde 

- Finanzierung von z. B. Gruppenleiter*innenkursen o-

der religiösen Fahrten 

- Fester jährlicher Beitrag 

- Zuschüsse für Aktionen 

 

Sponsoren/ Projektförderer 

- Kooperation mit anderen Vereinen der Dorfgemein-

schaft (z. B. Schützenverein, Sportverein …) 

- Örtliche Banken (Volksbank, Sparkasse, OLB) 

- Stiftungen, Wettbewerbe, Preise (z. B. Johannes-Voet-

lause-Preis, der einmal im Jahr verliehen wird) 

- Jugendförderpreis des Kreisjugendringes Emsland so-

wie des Jugendringes Osnabrücker Land e.V. (z. B. 

100-Ideen-Programm) 

- Landkreis Emsland und Osnabrück unterstützen Fahr-

ten und Freizeiten und haben oft auch Projektfinanzie-

rungsmöglichkeiten 

- „Jugend STARK machen“ Emsland-Nord, Emsland-

Mitte und Osnabrück-Nord sind Fördervereine zur 

Unterstützung von katholischer Jugendarbeit 

Sponsoring 

Ein Sponsor stellt einem 

Gesponserten Geld, 

Sachmittel oder Dienst-

leistungen zur Verfü-

gung. Im Gegenzug da-

für soll der Gesponserte 

eine Gegenleistung er-

bringen, wie z. B. das 

Abdrucken des Firmen-

logos. Statt einer Spen-

denbescheinigung wird 

beim Sponsoring eine 

Rechnung ausgestellt. 

Spenden 

Eine Spende ist frei 

von jeder Gegenleis-

tung und unterstützt 

den satzungsmäßigen 

Zweck. Gemeinnüt-

zige Vereine können 

eine Spendenbeschei-

nigung ausstellen. 
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Finanzierungsmöglichkeiten 

 

 

- KLJB-Förderkreis e. V. unterstützt Ortsgruppen bei Projekten, Veranstaltun-

gen, Fahrten oder Anschaffungen (z. B. KLJB-Jacken) 

- Regionale Firmen als Werbeträger auf Plakaten und Flyer 

- Projekte wie Solaranlage oder Windrad bringen jährlich feste Einnahmen 

Außerdem könnt ihr euch gerne im KLJB-Büro über aktuelle Projekt-

gelder und Fördertöpfe informieren! – Wir helfen euch auch gerne bei 

der Antragstellung! 

Mögliche Aktionen 

- Landjugendfeste und Scheunenpartys 

- Vermieten von KLJB-Eigentum 

- Gruppen-/ Fetenraum vermieten 

- Spar-/ Spendendosen aufstellen 

- Getränke und Würstchen auf Märkten oder bei Veranstaltungen im Ort ver-

kaufen 

- Theater, Dorffeste, Karnevalspartys 

- Osterfeuer, Erntedank, … 

- Tannenbaumaktion 

- Siloplanenaktion 

- Altpapiersammelaktion 

- Veranstaltungen mit Senioren  

und/oder Kindern 

- Flohmärkte 

- Sportaktionen 

- Kollekte in der Kirche 

- … 

 

 

 

 

 

 

 

Tipps für  

KLJBler*innen: 

Es gibt eine Aktionssammlung, 

in der viele verschiedene Ver-

anstaltungen von unterschiedli-

chen KLJB-Gruppen zusam-

mengefasst sind. 

Weitere Infos: 

KLJB Diözesanbüro 

 



 

 
 

 
 

Teil 2 

Planung von 
Veranstal-
tungen 
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Veranstaltungsplanung 

 

 

 

Wer Verantwortung bei Veranstaltungen trägt, kennt viele 

Herausforderungen, besonders wenn es währenddessen zu 

Notfällen kommt. Dieser Teil bezieht sich auf die Veranstal-

tungsplanung mit dem Schwerpunkt Sicherheit. Dabei gilt, je 

mehr zuvor bedacht und abgeklärt wurde, desto sicherer 

und einfacher ist es während der Veranstaltung bzw. danach. 

Die aufgeführten Punkte sollten sowohl für kleine als auch 

große Veranstaltungen bedacht und durchgespielt werden.  

Klärt, wer Veranstalter ist 

Ist der Veranstalter die KLJB, die Kirchengemeinde, ein Fest-

wirt oder ist es eine private Veranstaltung? Dabei wird auto-

matisch geregelt, wer die Verantwortung für die nächsten 

Punkte hat. Die Leitung sollte dann aus 3-4 Personen beste-

hen, die sich gegenseitig vertreten. Die Veranstalter ver-

schriftlichen einen Verantwortungs- und Kommunikations-

plan. Zudem muss eine Person als ausgebildeter Ersthelfer 

benannt werden, der aber zunächst nur als Ersthelfer für die 

Veranstalter gilt. 

Kontakt zum Ordnungsamt (der zuständi-

gen Kommune) aufnehmen 

Das Ordnungsamt ist für die Veranstaltungen in der Kom-

mune verantwortlich. Sie geben euch Rückmeldung, ob und 

wenn ja, welche Auflagen ihr erfüllen müsst (bspw. Absper-

rungen treffen, Sanitätsdienst und Feuerwehr vor Ort haben 

usw.). Wenn ihr etwas aufbauen wollt, z. B. eine Bühne 

müsst ihr zudem Kontakt zum Bauamt aufnehmen. Bei Fahr-

ten (z. B. Zeltlager), die in dem Zuständigkeitsbereich einer 

anderen Kommune liegen, nehmt vor der Fahrt Kontakt 

dorthin auf, dass sie bei Eintritt eines Notfalls wissen, dass ihr 

vor Ort seid. Lasst euch alles schriftlich geben, auch wenn ihr 

keine Auflagen erfüllen müsst. Dieses Schreiben könnt ihr 

nach Notfällen für die Versicherungen usw. nachhalten. 

 

 

Was bedeutet 

Veranstalter 

sein? 

Der Veranstalter ist 

der, der die Veran-

staltung maßgeb-

lich organisatorisch 

begleitet. Beim 

Veranstalter liegt 

das Haftungsrisiko. 

 

Maureralgorith-

mus 

Mithilfe eines Algorith-

mus‘ kann ermittelt 

werden, welches Ge-

fahrenpotenzial von 

einer Veranstaltung 

ausgeht und wie viele 

Einsatzkräfte des Sani-

tätswachdienstes vor-

gehalten werden. Dies 

kann euch zur Orien-

tierung dienen. 



 

Veranstaltungsplanung 

 

 

 Kontakt zur Polizei aufnehmen  

Insbesondere, wenn ihr mit der Veranstaltung in den Straßenverkehr eingreift, solltet ihr 

eure Veranstaltung bei der örtlichen Polizei anmelden. 

 

Kontakt zum Bischöflichen Generalvikariat (BGV)  

- Versicherungsabteilung 

Meistens wird der Kontakt erst genutzt, wenn schon etwas passiert ist. Wenn dann der 

Fall doch nicht über die Versicherung abgedeckt ist, ist der Frust groß. Deswegen der 

Tipp, insbesondere bei größeren Veranstaltungen, bei denen ihr selbst Veranstalter seid, 

lasst euch kurz von den Mitarbeiter*innen des Bistums beraten. Sie können euch auch 

Tipps geben, falls ihr zusätzliche Versicherungen braucht. 

 

Arbeitsschutz 

Verwendet nur Geräte und Anlagen, die geprüft und zugelassen sind. Die Personen, die 

mit den Geräten und Anlagen arbeiten, müssen im Umgang mit Material und Geräten 

eingewiesen und unterwiesen werden. 

 

 Vertragsabschlüsse  

Zum Beispiel können kleine Nebensätze oder das Kleingedruckte dazu führen, dass ihr 

zwar nicht Veranstalter seid, aber trotzdem das Haftungsrisiko tragt. Lasst euch deshalb 

bei Vertragsabschlüssen bspw. dem Veranstaltervertrag juristisch beraten. 

 

 Steuerliche Prüfung 

Bei großen Veranstaltungen mit viel Umsatz kann es schnell zu steuerlichen Auswirkungen 

kommen. Deshalb sprecht vor einer Veranstaltung mit eurem Steuerberater oder mit der 

Finanzabteilung des Bistums.  

Eine Checkliste findet ihr im Anhang! 
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Veranstaltungsplanung 

 

 

 

Im Fall des Notfalls 

Wenn ihr die obigen Punkte abarbeitet und einplant, 

seid ihr für Notfälle gut gerüstet und sie lassen sich im 

Nachhinein leichter abwickeln.  

Bevor die Veranstaltung beginnt, fragt am besten je-

manden aus der Kirchengemeinde (Gemeinderefe-

rent*in, Pastor, Pfarrgemeinderat…), ob sie euch in 

Notfällen von außen unterstützen können, falls die Lei-

tung z. B. selbst vom Notfall betroffen ist. Diese Person 

sollte dann im Laufe der Veranstaltung erreichbar sein.  

Wenn ein schwerwiegender Zwischenfall passiert, bit-

ten wir euch, auch den Krisenstab des Bistums zu infor-

mieren. Sie sind dafür ausgebildet und unterstützen 

euch in der Krisenabwicklung, bei Versicherungen oder 

dem Umgang mit Medien. Tel.: 0541 318-838 

Im ersten Moment hört sich der Vorgang aufwendig an, 

allerdings können diese Dinge häufig in Folgejahren 

durch eine Mail an jede Stelle mit „Wir wollen die Ver-

anstaltung wie letztes Jahr durchführen, gibt es von Ih-

rer Seite Änderungen?“ geklärt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipps für 

KLJBler*innen: 

- Notiert euch re-

levante Telefon-

nummern 

- Habt aufgeladene 

Handys dabei 

- Habt ein Erste-

Hilfe-Set dabei 

 

Weitere Infos: 

KLJB Diözesanbüro, BGV, 

Ordnungsamt, Polizei, … 

 



 

Übersicht Anmeldepflichten 

 

 

 Für öffentliche Veranstaltungen müssen viele Genehmigun-

gen eingeholt werden. Man spricht dabei von der „Anzeige 

der Veranstaltung“. Grundsätzlich müsst ihr die folgenden 

Aspekte bei der Planung eurer Veranstaltung berücksichti-

gen: 

 

• Anmeldung der Veranstaltung 

• Verkürzung der Sperrzeit 

• Schank- und Speiseerlaubnis (Gaststättenanzeige) 

• Plakatierungsgenehmigung 

• Musiknutzung (siehe GEMA) 

• Verkehrsregelung 

• Sicherheitsmaßnahmen 

Alle öffentlichen Veranstaltungen müssen „angezeigt“ (an-

gemeldet) werden. Zuständig für den Vollzug des Nieder-

sächsischen Gaststättengesetzes sind weiterhin eure zustän-

digen Gemeinden. „Angezeigt“ werden muss eure Veran-

staltung mindestens vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn. 

 

Anschließend informiert die Gemeinde neben dem Finanz-

amt auch die für die Bauaufsicht, den Immissionsschutz, den 

Jugendschutz, die Lebensmittelüberwachung und die für die 

Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung 

zuständigen Behörden. Sollen in dem Gaststättenbetrieb 

auch alkoholische Getränke angeboten werden, so prüft die 

Gemeinde die persönliche Zuverlässigkeit des*r Gewerbe-

treibenden. 

 

 

 

 

 

Tipps für  

KLJBler*innen: 

- Zeigt eure Veran-

staltung mindes-

tens vier Wochen 

vor Beginn an 

- Achtet auf Sperr-

zeiten 

- Sondergenehmi-

gungen für Sonn- 

und Feiertage 

 

 

Weitere Infos: 

Gemeinde, Ordnungsamt, 

Polizei, www.gema.de 
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GEMA 

 

 

 

Eine musikalische Veranstaltung, bei der Eintritt erhoben 

wird, getanzt wird, eine Band spielt oder ein DJ Musik 

auflegt, muss bei der GEMA angemeldet werden.  

 

Nach einem Tarifsystem ermittelt die GEMA den für die 

angemeldete Veranstaltung zu bezahlenden Betrag. Als 

kirchliche Organisation bekommt ihr einen kleinen Ra-

batt, vermerkt dies einfach auf eurer Anmeldung. 

 

Veranstaltungen der Jugendarbeit können von der 

GEMA befreit werden. Informiert euch dazu bitte bei der 

GEMA.  

 

Die Anmeldung sollte bis spätestens 3 Tage vor der Ver-

anstaltung stattfinden! Dazu findet ihr auf der Website 

der GEMA ein passendes Formular das von euch ausge-

füllt werden muss. Dabei geht es um die Größe der Lo-

cation, die Gästeanzahl, aber auch um den Eintrittspreis. 

 

Achtung! Es kann auch sein, dass die GEMA Nachfor-

schungen unternimmt, indem sie z. B. Pressemitteilungen 

oder Plakate durch ihre Außendienstmitarbeiter*innen 

überprüfen lässt. 

Einige DJs und Bands haben die GEMA Gebühr in ihren 

Preis enthalten. Prüft dies in dem Vertrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipps für  

KLJBler*innen: 

- Veranstaltungen 

spätestens 3 Tage 

vorher bei der 

GEMA anmelden 

- Erkundigt euch 

nach der Möglich-

keit zur Befreiung 

von den Gebühren  

 

 

Was ist eigentlich 

die GEMA? 

Die Gesellschaft für 
musikalische Auffüh-
rungs- und mechani-
sche Vervielfältigungs-
rechte. Die GEMA 
sorgt dafür, dass das 
geistige Eigentum von 
Musikschaffenden ge-
schützt, ihre Interes-
sen vertreten und sie 
für die Nutzung ihrer 
Werke angemessen 
bezahlt werden. 

 

Weitere Infos: 

www.gema.de 

 



 

Altersgrenzen 

 

  

Unter 16 Jahren 

 

Ab 16 und unter 18 

 

Tabak 

 

Kein    Verkauf und kein Konsum 

 

Bier, Wein, etc.  

 

Kein Verkauf und  

kein Konsum 

 

Verkauf und Konsum erlaubt 

 

Spirituosen, Alkopops 

 

Kein    Verkauf und kein Konsum 

 

Aufenthalt in Discos 

 

 

 

 

 

Aufenthalt in Gaststätten 

und bei öffentlichen Tanz-

veranstaltungen 

 

Nur in Begleitung Erziehungs-

berechtigter 

 

Bis 24 Uhr erlaubt 

 

Aufenthalt in Nachtbars, 

Nachtclubs und öffentli-

chen Spielhallen 

 

Nicht erlaubt 

 

 

 

Wenn ihr eine Party veranstaltet, seid ihr dafür verant-

wortlich, dass die Bestimmungen des Jugendschutzgeset-

zes eingehalten werden. Bei einem Verstoß gegen dieses 

Gesetz kann eine Geldstrafe oder in ganz schweren Fäl-

len sogar eine Haftstrafe folgen. Am besten führt ihr di-

rekt am Einlass Alterskontrollen durch. Kennzeichnet 

Minderjährige zum Beispiel durch verschiedenfarbige 

Armbänder. So ist es auch für das Thekenpersonal einfa-

cher, die Jugendschutzbestimmungen einzuhalten. 

 

Tipps für  

KLJBler*innen 

- Ein alkoholfreies Ge-

tränk sollte nicht teurer 

sein als das Günstigste 

mit Alkohol 

- Thekenpersonal muss 

mindestens 18 Jahre alt 

sein 

- Infozettel mit dem Ju-

gendschutzgesetz an der 

Theke aushängen 
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Erziehungsbeauftragung 

 

 

 

 

Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist der Besuch 

von öffentlichen Tanzveranstaltungen alleine nicht gestat-

tet. Jugendliche ab 16 Jahren dürfen sich bis 24 Uhr auf 

diesen Veranstaltungen aufhalten. Für unter 16-jährige 

gilt die Regelung, dass sie in Begleitung eines*r Personen-

sorgeberechtigten oder einer erziehungsbeauftragten 

Person die Veranstaltung besuchen dürfen. Gleiches gilt 

für Jugendliche, die zwischen 16 und 18 Jahre alt sind ab 

24 Uhr. Die Begleitung kann entweder die Personensor-

geberechtigten oder Erziehungsbeauftragte, denen die 

Eltern die Aufsicht übertragen haben, sein. Dies sollte am 

besten schriftlich mit einem „Muttizettel“ geschehen. Ei-

nen Vordruck dafür findet ihr im Anhang! 

 

Was ist ein*e Erziehungsbeauftragte*r? 

 

Erziehungsbeauftragt kann jede volljährige Person sein, 

die mit den Eltern (Personensorgeberechtigten) verein-

bart hat, das Kind/den*die Jugendliche*n für einen be-

stimmten Zeitraum erzieherisch zu begleiten. Es handelt 

sich hierbei um eine verantwortungsvolle Aufgabe, die 

nicht leichtfertig übertragen werden sollte. Der Gesetz-

geber hat hier vor allem andere Verwandte, Nachbarn 

oder Freunde der Eltern im Sinn. Wichtig ist, dass die 

Erziehungsbeauftragten nicht nur mindestens 18 Jahre alt 

sind, sondern auch in der Lage sein müssen (in der Nähe 

des Kindes/des*r Jugendlichen und in dem körperlichen 

Zustand), die Verantwortung übernehmen zu können!  

 

 

 

 

 

 

Tipps für  

KLJBler*innen 

- Alterskontrollen 

beim Eingang 

- Altersgrenzen für 

Thekenpersonal er-

kennbar 

- Auf Uhrzeiten ach-

ten! 

 

Was ist ein  

Personenberechtig-

ter? 

In der Regel sind dies die 

Eltern, und sonst andere 

Personen, die das Sorge-

recht für ein Kind haben. 

Weitere Infos: 

Jugendschutzgesetz 

 



 

Alkohol und Rauchen 

 

 

 Alkohol 

Haltet euch beim Ausschank von Alkohol unbedingt an 

die Altersbegrenzungen aus dem Jugendschutzgesetz.   

Das bedeutet auch, dass ihr eingreift, wenn ihr feststellt, 

dass Jugendliche unerlaubterweise Alkohol trinken. Be-

achtet außerdem, dass der Ausschank von Alkohol an er-

kennbar stark betrunkene Menschen verboten ist. 

Sprecht dies vor der Veranstaltung noch einmal mit eu-

rem Festwirt*in/ eurem Kellner*innenteam ab, so dass 

auch sie besonders darauf achten. 

 

Auf der Diözesanversammlung 2008 hat die KLJB im Bis-

tum Osnabrück einen Antrag gegen Flatrate-Partys be-

schlossen. Wenn ihr also eine KLJB-Party veranstaltet, 

sollte diese im Sinne der KLJB sein und es sollte dement-

sprechend kein Alkohol zu einem Pauschalpreis verkauft 

werden. 

 

 

Rauchen 

 

Rauchen in der Öffentlichkeit ist erst ab 18 Jahren er-

laubt. Allgemein ist in Niedersachsen das Rauchen in 

Gaststätten und Diskos nicht erlaubt. Ausnahmen hier-

von sind gekennzeichnete, gesonderte Raucherräume. 

 

Um Tabakwaren zu verkaufen, braucht man eine Gewer-

beanmeldung und es muss sichergestellt sein, dass nur 

Volljährige die Tabakwaren erwerben können. 

 

 

 

 

 

Tipps für KLJBler*in-

nen 

- Ausschank an erkennbar 

stark betrunkene Perso-

nen ist verboten 

- Keine Flatrate-Partys  

- Rauchen in der Öffent-

lichkeit erst ab 18 Jahren 

- Gewerbeanmeldung für 

den Verkauf von Tabak-

waren 

 

Was ist eine öffentli-

che Veranstaltung? 

Man spricht von Öffent-

lichkeit, wenn jede*r zu 

dieser Veranstaltung Zu-

gang hat. Geschlossene 

Veranstaltungen dürfen 

nur namentlich geladenen 

Gästen oder Vereinsmit-

gliedern zugänglich sein. 

Sobald Freunde mitge-

bracht werden dürfen, ist 

die Veranstaltung öffent-

lich. 

Weitere Infos: 

Jugendschutzgesetz 
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Institutionelles Schutzkonzept 

 

 

Die Bekämpfung von Kindesmisshandlung, Vernachlässigung 

und sexuellem Missbrauch ist eine der zentralen gesellschaft-

lichen Aufgaben. Insbesondere nach dem Bekanntwerden 

von zahlreichen Missbrauchsfällen in kirchlichen und nicht-

kirchlichen Einrichtungen ist das Thema brisanter denn je. 

Als katholischer Jugendverband werden Aktionen und Ver-

anstaltungen organisiert und durchgeführt, damit sich Ju-

gendliche treffen und gemeinsam Spaß haben können. Des-

halb liegt es auch in der Verantwortung der KLJB, dass sich 

alle im Rahmen dessen wohl und sicher fühlen und der 

Schutz vor Grenzüberschreitungen und jeglicher Form von 

Gewalt gewährleistet ist. 

Allen KLJB-Mitgliedern im Bistum Osnabrück wird das ISK 

und der Verhaltenskodex zugänglich gemacht, indem beides 

auf unserer Homepage (https://www.kljb-osnabrueck.de) 

abrufbar ist. Außerdem gibt es weitere Möglichkeiten, sich 

Hilfe und Unterstützung zu holen. 

Bei Anhaltspunkten für einen Gefährdungsverdacht oder 

Ähnlichem kann sich jede*r an die KLJB Diözesanstelle 

(Gartbrink 5a, 49124 Georgsmarienhütte, Tel.: 05401 

8965 – 0) wenden.  Darüber hinaus bestehen KLJB externe 

Anlaufstellen, wie die Koordinationsstelle zur Prävention 

von sexuellem Missbrauch im Bistum Osnabrück (Domhof 

2, 49074 Osnabrück, Tel.: 0541 318 38 – 0 / 1) oder die 

Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsberatungsstellen im 

Bistum Osnabrück (Tel.: 0541 318 26099) als Ansprech-

partner zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionelles 

Schutzkonzept 

 

kurz: ISK 

Es ist ein Konzept, 

welches sich mit der 

Sicherung der Freiheit 

und Sicherheit der 

Mitglieder im Rahmen 

der Veranstaltung aus-

einandersetzt. Jede 

Kirchengemeinde 

muss ein Schutzkon-

zept haben. Die KLJB 

Ortsgruppen sind dem 

untergliedert. 

Weitere Infos: 

KLJB Diözesanstelle, Kirchen-

gemeinde, Präventionsstelle 

des Bistums 

 



 
 

 

 

 
 

Teil 3 

Öffent-
lichkeits-

arbeit 
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Nutzung von Fotos 

 

 

 

Die Öffentlichkeitsarbeit kann unterschiedlichen Nutzen für eure Ortsgruppe bringen. 

Beispielsweise könnt ihr eure Gemeinde auf dem Laufenden halten, was ihr zurzeit unter-

nehmt, Werbung für verschiedene Veranstaltungen machen, bei denen vor allem Gäste 

von außerhalb kommen sollen oder Kontakt zu euren Mitgliedern halten. 

Je nach Ziel und Zielgruppe können unterschiedliche Medien ausgewählt werden. 

• Social Media (WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat…) 

• E-Mail 

• Zeitung 

• Plakate, Flyer 

• Schaukästen 

• …. 

 

Zu beachten: 

 

Bildrechte 

Fotos und Grafiken sind stets rechtlich geschützt und dürfen ohne vorherige Einwilligung 

des Urhebers und der abgebildeten Personen grundsätzlich nicht veröffentlicht oder ver-

vielfältigt werden. Das gilt sowohl für den Gebrauch auf den Social-Media-Plattformen als 

auch für den Print von Flyern oder Plakaten. Die Erlaubnis zur Nutzung muss ausdrücklich 

erfolgen und darf nur mit Angabe der Quelle verwendet werden. 

Auch eine Bearbeitung ist in der Regel nur mit Zustimmung des Urhebers* der Urheberin 

und der abgebildeten Personen zulässig. Hierdurch entsteht auch im Normalfall nicht etwa 

ein neues Werk. Es nützt also nichts, eine Grafik farblich umzugestalten oder sie mit Bild-

bearbeitungsprogrammen anderweitig zu verändern. 

 

Haftung 

 

Die unbefugte Nutzung fremder Werke (z. B. Fotos und Grafiken) kann u. a. Unterlas-

sungs- und nicht unerhebliche Schadensersatzansprüche nach sich ziehen. Wer durch die 

Benutzung fremder Texte oder Bilder die Rechte der Urheber*in und der abgebildeten 

Personen verletzt, haftet. Und zwar unabhängig davon, ob er*sie das vorsätzlich oder 

versehentlich macht. 

 

 



 

Datenschutz & Plakatierungsgenehmigungen 

 

 

 Datenschutz 

 

Als kirchlicher Jugendverband unterliegt die KLJB dem 

kirchlichen Datenschutzgesetz. Ihr dürft durch Fotos weiter-

hin über Aktionen berichten und Informationen teilen. Vo-

raussetzung ist aber, dass ihr die abgebildeten Personen vor-

her ausreichend informiert habt, dass das Foto veröffent-

licht werden soll. Als Veranstalter seid ihr in der Informa-

tions- und Verantwortungspflicht und müsst transparent ma-

chen, wofür die Fotos verwendet werden. Besondere Be-

dingungen gelten bei Fotos von Minderjährigen. Hier reicht 

es nicht aus, dass die Personen mündlich eine Einwilligung 

geben. 

 

Plakatierungsgenehmigung 

 

In der Regel muss beim Ordnungsamt ein Antrag auf eine 

Plakatierungsgenehmigung gestellt werden. In diesem müs-

sen die Anzahl der Plakate und die Dauer des Aushanges 

angegeben werden.  

Sollte die Genehmigung kostenpflichtig sein, fragt nach, ob 

es eine Möglichkeit gibt, von diesen Gebühren befreit zu 

werden. 

Wollt ihr Plakate in verschiedenen Gemeinden aufhängen, 

braucht ihr für jede Gemeinde eine gesonderte Genehmi-

gung. 

Plakate müssen so ausgehängt und befestigt werden, dass 

sie den Verkehr nicht gefährden. Außerdem dürft ihr keine 

anderen Plakate entfernen oder überkleben. Wenn ihr das 

macht, kann es zu einer Strafe mit hohen Kosten kommen. 

Plakate müssen nach der Veranstaltung schnellstmöglich 

wieder entfernt werden. Oft ist der Zeitraum in der Geneh-

migung angegeben. 

 

 

 

 

Tipps für  

KLJBler*innen 

- Nutzt nur Bilder, bei 

denen ihr das Einver-

ständnis des*der Foto-

grafen*in sowie der 

abgebildeten Personen 

habt 

- Gebt immer eure 

Quellen an 

- Fotografiert nur Per-

sonen, die ihr ausrei-

chend über das Ver-

wenden der Fotos in-

formiert habt 
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Gestaltung 

 

 

Grundlagen der Gestaltung  

 

Eine gute Öffentlichkeitsarbeit kann dazu führen, 

dass ihr positiv und professionell wahrgenommen 

werdet. Bei der Gestaltung von Veröffentlichungen 

könnt ihr auf ein Corporate Design achten, damit 

eure Beiträge einen Wiederkennungswert haben.  

Zudem solltet ihr darauf achten, dass bei der Wer-

bung für große Partys ihr mit dem Feiern des Festes 

und der Geselligkeit werbt und nicht mit wenig be-

kleideten Körpern oder dem günstig angebotenen 

Alkohol. Auch wenn diese Gestaltung mehr Auf-

merksamkeit und vielleicht mehr Besucher*innen er-

zielt, kann eine schlechte Öffentlichkeitsarbeit den 

Ruf der KLJB-Ortsgruppe sehr schaden. 

 

Auf unserer Homepage findet ihr einige Vorlagen, 

wie  

z. B. Briefpapier, Logos usw., die ihr zur Professio-

nalisierung eurer Öffentlichkeitsarbeit nutzen könnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporate Design 

Gleichartige Gestaltung 

(z. B. mit Logo, Farbe, 

allg. Gestaltung) von 

Veröffentlichungen, um 

einen positiven Wie-

derkennungswert zu 

erreichen. 

 

Weitere Infos: 

KLJB Diözesanstelle 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

Teil 4 

Anhang 
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Anhang 

 

 

 

 

 

Liebe KLJBler*innen, 

 

Wir hoffen, dass euch diese Arbeitshilfe weiterhelfen konnte bzw. kann.  

Wenn ihr noch weitere oder speziellere Fragen zu bestimmten Themen habt oder euch noch 

Informationen fehlen, meldet euch gerne bei uns im KLJB-Büro! Es gibt die Möglichkeit zu 

diesen und weiteren Themen eine Schulung zu machen, um sich intensiver mit speziellen The-

men und individuellen Fragen eurer Ortsgruppe auseinanderzusetzen. Für Informationen 

klickt auf unsere Homepage oder meldet euch im KLJB-Büro. Wir helfen euch gerne weiter. 

Im Anhang findet ihr einige hilfreiche Dokumente, die ihr gerne nutzen könnt.  

Ihr könnt alles auch auf unserer Homepage herunterladen und euch dann ausdrucken. 

Viel Spaß und Erfolg bei allen euren weiteren Veranstaltungen und Aktionen! Wir freuen uns, 

von euch zu hören. 

Liebe Grüße 

Euer Diözesanteam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vordruck Erziehungsbeauftragung 

 

Übertragung von Erziehungsaufgaben an eine vom Personensorgeberechtigten 

eingesetzte, erziehungsbeauftragte Person 

 

Der Personensorgeberechtigte (in der Regel die Eltern): 

 

Name, Vorname:_____________________________________________________________ 

Anschrift: ___________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________________________________ 

 

Überträgt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 des Jugendschutzgesetzes die Aufgaben der Erziehung für 

seine minderjährige Tochter/seinen minderjährigen Sohn: 

 

Name, Vorname:_____________________________________________________________ 

Anschrift:____________________________________________________________________ 

Geburtsdatum:_______________________________________________________________ 

 

Für die Dauer des Aufenthaltes (und des Heimwegs) auf der Veranstaltung: 

___________________________________________________________________________ 

 

auf nachfolgend genannte, volljährige Begleitperson als Erziehungsbeauftragte: 

 

Name, Vorname:_____________________________________________________________ 

Anschrift:___________________________________________________________________ 

Geburtsdatum:_______________________________________________________________ 

 

Hiermit erteilen wir unserer Tochter/unserem Sohn die Erlaubnis, in Begleitung der oben ge-

nannten Begleitperson an der Veranstaltung teilzunehmen. 

 

___________________________________________________________________________ 

(Ort, Datum)    (Unterschrift des Personensorgeberechtigten) 

 

Hiermit bestätige ich, dass oben genannte/r Jugendliche/r mit mir auf oben genannte Veranstaltung geht 

und auch wieder mit mir die Veranstaltung verlässt. Während dieser Veranstaltung bin ich für die Aufsicht 

des/der Minderjährigen verpflichtet. Ich sorge insbesondere für die Einhaltung des Jugendschutzes. Dabei 

ist mir bewusst, dass Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in der Öffentlichkeit keinen Alkohol konsu-

mieren dürfen. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre dürfen keine branntweinhaltigen Getränke (z. B. Rum 

oder Wodka, aber auch branntweinhaltige Mixgetränke) konsumieren und nicht rauchen. Ich als erzie-

hungsbeauftragte Person bestätige die Richtigkeit der oben gemachten Angaben und die Echtheit aller 

Unterschriften. 

 

______________________    __________________________________________________ 

(Ort, Datum)                                     (Unterschrift der erziehungsbeauftragten Person) 
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Vordruck Einverständniserklärung 

 

 

Ich erkläre mich/wir erklären uns damit einverstanden, dass mein/unser Kind 

Name, Vorname:_________________________________________________________________ 

Adresse:________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum:___________________________________________________________________ 

Telefonnummer: _________________________________________________________________ 

an:  ___________________________________________________________________________ 

(Bezeichnung der Veranstaltung) 

 

vom____________ bis _______________ nach________________________________________ 

teilnimmt. 

 

Informationen zur Veranstaltung 

- Beginn und Ende der Fahrt 

- Veranstalter sowie Name und Erreichbarkeit des*r Gruppenleiter*s während der Fahrt 

- genauere Informationen und Hinweise auf außergewöhnliche und risikoreiche Programmpunkte 

(z. B. Schwimmen, Klettern,...) 

- Kosten pro Teilnehmer*in (z. B.: Der Betrag von ...Euro wird von uns überwiesen.) 

Informationen zum/ zur Teilnehmer*in  

(Von der Personensorgeberechtigten ausfüllen lassen) 

- Hat folgende Erkrankungen/Beeinträchtigungen:_______________________________________ 

- Muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen: ____________________________________ 

- Hat folgende Allergien: ___________________________________________________________ 

- Darf schwimmen und hat folgendes Schwimmabzeichen: _________________________________ 

- Darf sich in kleinen Gruppen (mind. zu dritt) ohne Aufsicht bewegen:  ______________________  

Mir ist bekannt, dass mein Sohn/meine Tochter bei groben Verstößen gegen die Regeln auf eigene 

Kosten nach Hause geschickt werden kann. 

Erreichbarkeit der Personensorgeberechtigten während der Fahrt: 

Name/n:_______________________________________________________________________

Adresse:________________________________________________________________________ 

Telefon-/Handynummer: __________________________________________________________ 

 

Weitere Einverständniserklärungen: 

Bei der Veranstaltung werden ggf. Foto- und Filmaufnahmen von den Teilnehmer*innen für die 

Homepage und das Nachtreffen (Diashow,...) angefertigt. Damit erklären wir uns einverstanden. Uns 

ist bekannt, dass dieses Einverständnis jederzeit widerrufen werden kann. Außerdem sind wir darüber 

informiert worden, dass keine Weitergabe von Foto- und Filmaufnahmen an Dritte erfolgen und keine 

zusätzlichen öffentlichen Präsentationen stattfinden werden. Wir sind damit einverstanden, dass unser 

Kind tagsüber ohne Begleitung eines Gruppenleiters/einer Gruppenleiterin, aber in Gruppen von 

mindestens drei Teilnehmer*innen ausgehen darf. 

 

____________          ____________________________________ 
(Ort, Datum)  (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 



  

        



       



 

Relevante Kontaktdaten 

 

 

Für Allgemeine Fragen: 

KLJB-Diözesanbüro 

Gartbrink 5a 

49124 Oesede 

05401 8965 – 0 

oesede@kljb-osnabrueck.de 

 

Für Versicherungsfragen: 

Ruth Trienen 

Hasestraße 40a 

49074 Osnabrück 

0541 318-307 

r.trienen@bistum-os.de 

 

 

Für Veranstaltungsplanung und Sicherheit: 

Philip Hergt 

Domhof 2 

49074 Osnabrück 

0541 318-361 

p.hergt@bistum-os.de 

 

Für Prävention 

Prävention von sexuellem Missbrauch im Bistum Osnabrück  

Domhof 2  

49074 Osnabrück  

Tel.: 0541 318 38 – 0 / 1 

 

Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsberatungsstellen im Bistum Osnabrück  

Tel.: 0541 318 26099 



Erstellt durch die:


